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DER SCHWEIZER SOLDAT

Evakuation von Bevélkerungsteilen
und Giitern nach friiheren Begriffen
kommt nicht mehr in Betracht, son-
dgrn héchstens ein Ausweichen in
die néachste Umgebung der zu ver-
lassenden Ortschaft.

Rettung und Abwehr miissen auf
breitester Grundlage organisiert wer-
den. Die ganze Bevélkerung hat mit-
zuhelfen, sowohl durch richtiges Ver-
halten wie durch tatige Mitarbeit. Die
Hauswehren sind von gréfter Wich-
tigkeit, weil es von ihrem Erfolg oder
Versagen abhangen wird, ob Fla-
chenbrande verhindert werden oder
ob diesen durch die Luftschutztrup-
pen, Kriegsfeuerwehren und andern
Hilfskrafte Einhalt geboten werden
kann. Die Hauswehren haben auch
eine erste laienmafige Sanitatshilfe
und Fiirsorge zu geben. Die Betriebe
haben sich selbst zu schiitzen und
bilden eine erweiterte Hauswehr oder
Betriebswehr.

Der Bund stellt in Form einer be-
sonderen Luftschutztruppe die Ver-
stairkung des kommunalen Selbst-
schuizes in Ortschaften von einer ge-
wissen Bedeutung sicher, indem er
diesen bestimmie Einheiten zuteilt.
Auferdem leistet er diese Hilfe auch

in den iibrigen Gemeinden durch
Bereitstellung von regionalen, mobilen
Truppen. Die Leistungsfahigkeit dieser
Truppe mufy durch strengere Auslese
der Rekruten, bessere Ausriistung und
léngere Ausbildung erhoht werden.
Die Kommission kam nach reiflichem
Abwéagen der Vor- und Nachfeile
zum Schlufy, daf die Eingliederung
der Luftschutztruppe in die Armee
sachlich, politisch und psychologisch
am zweckmahigsten sei. Dabei ist es
klar, dafy die Aufgabe der Luftschutz-
truppe, die in der Rettung der Bevol-
kerung und in der Schadenbekamp-
fung besteht, auch nach ihrer Einglie-
derung in die Armee nicht verandert
werden darf.

Troiz der Uebernahme dieser Hilfe-
leistung durch den Bund verbleibt
eine wesentliche Verantwortung bei
den Kantonen und Gemeinden. Diese
haben die zivilen Hilfsmittel zu orga-
nisieren und auszubauen. Es handelt
sich dabei um die Verstarkung der
ordentlichen Gemeindedienste nach
einer Mobilmachung (Verwaltung, 6f-
fentliche Betriebe, Kriegsfeuerwehren)
und um die Organisation neuer Dien-
ste, wie Kriegsfursorge, Aufraumung
und Wiederherstellung. Hierfir sind
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den Gemeinden die unentbehrlichen
Chefbeamten durch Dispensation vom
Militardienst sowie das gemeinde-
eigene Material zu belassen.

Die Oberleitung und Koordinierung
der Luftschutzmafnahmen liegen beim
Bunde, der auch die grundlegenden
Vorschriften erlaft. Die Kantone und
Gemeinden sind im Rahmen des eid-
gendssischen Rechts fiir die Durchfiih-
rung der Luftschutzmafinahmen in
ihrem Gebiete verantwortlich.

Wahrend die verfassungsmahige
Grundlage fiir die zu treffenden Vor-
kehren geniigt, ist eine neue gesetz-
liche Ordnung notwendig. Da der
Luftschutz  weitgehend ~ abgebaut
wurde, werden Sofortmafnahmen
beantragt, um den Schutz der Be-
volkerung auf eine minimale Stufe
zu bringen. Die Kommission schlagt
vor, die Bevdlkerung in noch ver-
mehrtem Mahe aufzuklaren, die Mili-
tarorganisationen im Sinne der Ein-
gliederung der Luftschutztruppe in
die Armee zu erganzen, ein Bundes-
gesetz iber Luftschutz auszuarbeiten
und fiir die Sofortmafnahmen Ueber-
gangsbestimmungen zu erlassen, die
der geplanten Neuordnung Rechnung
tragen.

Arbeitstherapie — Nachfiirsorge — Beschiftigung von Teilarbeitsfihigen

Der Bund Schweizer Militérpatien-
ten schreibt uns:

(fa) Im Zusammenhang mit dem
vom Bundesrat vorgelegten Entwurf
zu einem neuen Militarversicherungs-
gesetz, das gegenwartig vom Parla-
ment behandelt wird, mufy mit beson-
derem Nachdruck auf die Auswirkun-
gen, welche sich durch Krankheit und
Unfall auf das spatere Leben der Mi-
litarpatienten ergeben, hingewiesen
werden,

Das «Schweizerische Aktionskomi-
tee fiir die Revision des Militarversi-
cherungsgesetzes», das auf Initiative
des «Bundes Schweizer Militarpatien-
ten» gegriindet wurde, hat diesem
Problem “groke Beachtung geschenkt
und auf den Seiten 21—23 seines
Berichtes an die parlamentarischen
Kommissionen beider Rate werlvolle
Vorschlage zur Ausgestaltung der
Nachfiirsorge gemacht.

Die wichtigsten Punkte dieser An-
regungen sind die folgenden:
_«Der Bundesrat wird mit der Ein-
fl:hrung einer zweckmahigen Nach-
firsorge beauftragt; Bestrebungen der
Nachfiirsorge fiir die Militérpatienten
sind von Bundes wegen zu férdern.

Bei der Festsetzung des Invaliditats-
arades hat nicht nur der Arzt, son-
dern auch ein Sachverstandiger aus
dt?m Beruf des Versicherten mitzu-
wirken,

Zur Durchfithrung von Maknahmen

der Nachfiirsorge in Einzelfallen und
zur Gewahrung von freiwilligen Zu-
wendungen, ist eine Hilfskasse zu
griinden.

Versicherte, die nach einem Auf-
enthalt in Krankenanstalten von min-
destens einjahriger Dauer als voll
erwerbsfahig erklart werden, bei der
Entlassung jedoch stellen- oder ver-
dienstlos sind, erhalten wahrend zwei
Monaten iber die Entlassung hinaus
noch die der vollen Erwerbstahigkeit
entsprechenden Geldleistungen.»

Der Entwurf des Bundesrates enthalt
Uber das groffe Gebiet der Nach-
fursorge nur unklare Bestimmungen,
obschon sich die zustandigen Stellen
der Wichtigkeit derartiger Mafnah-
men durchaus bewuft sein mussen.

Die Befreuung von Militérpatienten
und Zivilpatienten beginnt aber nicht
erst, wie aus dem Wort «Nachfir-
sorge” zu entnehmen waére, mit der
Entlassung aus dem Sanatorium, son-
dern mufy schon viel frither einsetzen.

Bei einer Kur, die oft monate-, ja
jahrelang dauern kann, wird der Pa-
tient aus seiner Tatigkeit herausgeris-
sen. Diese Umstellung kann schwere
seelische Konflikte verursachen, die
sich ungiinstig auf den Heilungserfolg
auswirken, Wenn der Patient Tag fir
Tag liegen muf;, wenn er dauernd nur
Kranke um sich sieht, dann beschaf-
tigt er sich mit seiner eigenen Krank-
heit mehr als notwendig, er verliert

langsam die Geduld, er zweifelt an
seiner Heilung, am Konnen der
Aerzte, an der Militarversicherung
und nicht zuletzt an sich selbst. Er
kann sich iber Dinge &rgern, die ihm
friiher nicht der Beachtung wert wa-
ren, und wird reizbar und lberemp-
findlich.

Dieser Gefahr sucht man seit lan-
gerer Zeit durch Beschaftigung des
Patienten zu begegnen. Sobald es
der Gesundheitszustand erlaubt, wer-
den dem Genesenden leichtere Ar-
beiten gegeben. Der Erfolg stellt sich
sofort und fiihlbar ein. Die Arbeit
lat den Kranken wieder an seine
endliche Gesundung glauben. Diese
sogenannte »Arbeitstherapie» ist so-
mit ein wichtiger Fakfor im gesamten
Heilungsverfahren. Prof. von Gonzen-
bach, Zirich, ist Uiberzeugt, daf eine
dem Gesundheitszustand angepafite
Arbeitstherapie ebenso wichtig sei
wie die medizinische Behandlung,
und daf der Einfluf auf den Ge-
sundungswillen ganz bedeutend sei.
Dr. Voite, Chefarzt des Eidg. Militér-
sanatoriums Montana, beleuchtet in
einer kiirzlich als Separatdruck der
Praxis erschienenen Abhandlung, be-
titelt «Die Beurteilung der Arbeits-
fahigkeit des Lungentuberkuléseny, in
klarer und eindriicklicher Weise die
Probleme, die sich dem genesenden
Patienten und seinem Arzt stellen.

Es braucht wohl nicht besonders
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begriindet zu werden, dafy durch die
lange Krankheit ein bedeutender Ver-
dienstausfall entsteht und dariiber hin-
aus fur die Kosten der Kur die letzten
Reserven aufgebraucht werden miis-
sen. Bei Militarpatienten ibernimmt
allerdings die Militarversicherung in
den meisten Fallen die Kosten fir
Spital, Arzt und Sanatorium — der
Ausfall ist aber immer noch sehr grof.

Auch aus diesen Griinden mufy der
Kranke versuehen, sobald als méglich
etwas zu verdienen. Naturgemal; sind
die Arbeitsmoglichkeitenim Sanatorium
beschrankt. Es kénnen nur Artikel
hergestellt werden, die in der Bear-
beitung einfach sind und keine gro-
eren Maschinen erfordern. In Frage
kommen vor allem Handarbeiten aus
Leder (Brieftaschen, Portemonnaies,
Schliisseletuis usw.), aus Holz (ge-
schnitzte Frucht- und Brofteller, Tee-
glas-Untersatze usw.), ferner kerami-
sche Produkte und Arbeiten aus
Schmiedeisen..

Die Arbeitstherapie erfullt somit
zwei Aufgaben; einerseits fordert sie
den Heilungsprozefy ganz betrécht-
lich, und anderseits kann der Patient
durch den Verkauf seiner Produkie
einen kleinen willkommenen Ver-
dienst erzielen.

Leider ist aber der Absatz der Ar-
beiten denkbar gering. Die Patienten
haben oft alle Mihe, ihre Produkte
zu verkaufen. Der «Bund Schweizer
Militarpatienten» sucht mit allen Kraf-
ten, den Verkauf zu fordern, leider
bis heute nicht mit dem gewiinschten
Erfolg. Dies riihrt davon her, dafy der
tiberwiegende Teil der Bevolkerung
bei Bedarf an den oben erwéhnten
Artikeln das Spezialgeschaft oder das
Warenhaus beriicksichtigt. Ein wei-
terer Grund dieser Erscheinung ist im
naturgemaly etwas hoheren Preis der
Handarbeiten zu suchen.

Die eigentliche Nachfirsorge be-
ginnt mit dem Austritt des Patienten
aus dem Sanatorium. Der Termin, wel-
cher von allen Kranken mit Sehnsucht
erwartet wird, kann sehr oft nach
einer kurzen Freude neue grofie Sor-
gen bringen. Was soll der wieder-
genesene Mensch nun anfangen?
Wenn er durch die uberstandene
Krankheit keinen «bleibenden Nach-
teil» davontragen mufj, so wird es
nicht allzu schwer sein, eine Arbeit im
friheren Geschéft oder auf alle Falle
im Beruf zu finden. Auch in diesem
gunstigsten Fall dauert es aber einige
Zeit, bis sich der Mensch wieder an
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eine regelmahkige und dauernde Ar-
beit gewohnt hat.

Viel schwieriger gestaltet sich die
Arbeitsaufnahme bei teilweise arbeits-
fahigen Rekonvaleszenten. Der pri-
vate Arbeitgeber hat recht wenig
Interesse und Verstandnis, einen Ar-
beiter mit beispielsweise vierstiindiger
Arbeitszeit einzustellen. «Der Betrieb
ist so eingerichtet, dafy ich nur Leute
beschaftigen kann, die den ganzen
Tag arbeiten», so und &hnlich wird
die Anwort lauten. Mit etwas gutem
Willen wére es natiirlich maglich,
durch entsprechende Umstellung Ar-
beit fiir vier Stunden im Tag zu be-
schaffen. Der wahre Grund der Ab-
lehnung liegt aber meistens darin,
dafy der Arbeitgeber die Verantwor-
tung fir einen allfalligen gesundheit-
lichen Ruckfall nicht auf sich nehmen
will; im weitern besteht in weiten
Volkskreisen gegentiber Menschen,
die wahrend langerer Zeit im Sana-
torium gewesen waren, eine gewisse
Angst vor Ansteckung, eine nicht
zugegebene, aber doch vorhandene
Abneigung gegen den bedauerns-
werten Menschen. Dieser fiihlt mit
verfeinertem Empfinden den Gedan-
kengang seiner Mitmenschen.

(Fortsetzung folgt.)

Zur Frage der Kavallerie

Seit einigen Jahren, ganz besonders
aber in den letzten Monaten, gibt
dieses Problem zu &aufyerst zahlreichen
schriftlichen und mindlichen Ausein-
andersetzungen Anlafy.

Als Waffenchef der Leichten Trup-
pen habe ich bis heute davon abge-
sehen, in der Presse in diese An-
gelegenheit einzugreifen, in der Mei-
nung, der Sache, nachdem ich von
der Landesverteidigungskommission
dariiber angehort wurde und darauf-
hin der Beschluf gefafit worden ist,
24 Schwadronen in der zukiinftiaen
neuen Organisation der Leichten
Truppen beizubehalten, besser zu
dienen, wenn ich mich sofort mit der
Frage der Anpassung der Kavallerie
in bezug auf Rekrutieruna, Remontie-
rung, Bewaffnung, Ausriistung und
vor allem der Ausbildung befafte.
Die Beanstandunoen, welche von sei-
ten oewisser Berichterstatter in ver-
schiedenen fiihrenden Zeitungen im
Laufe der letzten Wochen erschienen
sind. veranlassen mich jedoch, dazu
Stellung zu nehmen.

Anlahklich seines Besuches bei der
Schweizerischen Armee im Septem-
ber 1947 &ukerte sich General de
Lattre de Tassigny wéhrend der Vor-
fihrunoen der Rekrutenschule der
motorisierten Leichten Truppen zu
meiner aroffen Ueberraschung, und
wahrscheinlich auch zu der verschie-

dener mit mir Anwesender, wie folgt:
«ll est incontestablement néces-
saire de développer vofre motori-
sation qui en est encore au stade
du début. Mais, Messieurs, mainte-
nant que je connais un peu votre
terrain, j'espére que vous ne com-
mettrez pas l'erreur de supprimer
vos cyclistes et vos cavaliers a che-
val. Nul mieux que vous n’en aura
I'emploi, et souvenons-nous tou-
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Kav.-Patrouille.  (Phot. ATP Ziirich)

jours que: ,Un tiens vaut mieux que

deux tu l'auras.’»

Ich bin Uberzeugt, daf diese Auf-
fassung fir uns und zurzeit die einzig
richtige ist. Ebensosehr bin ich seit
Jahren zur Ueberzeugung gelangt,
insbesondere auf Grund der wéhrend
meiner langen Aufenthalte bei aus-
landischen Armeen erworbenen Er-
fahrungen, daff die Zukunft, was die
schnellen Truppen anbelangt, vor-
nehmlich bei motorisierten Verban-
den liegt. Ich glaube deshalb, daf
friher oder spater die Entwicklung
der Technik uns ein Mittel in die
Hand geben wird, welches das Pferd
zu ersetzen imstande ist, d. h. ein
Fahrzeug von billigem Anschaffungs-
preis und Unterhalt, woméglich von
ausldndischem Treibstoff unabhéangig,
gerduschlos und derart gelédndegan-
aig, dafs es einen oder hochstens zwei
Kampfer dorthin zu beférdern ver-
mag, wo fiir sie der Kampf beginnt.
Ich bin der Auffassung, dafy zu dem
Zeitpunkt, in welchem dieses Fahr-
zeug in der Schweiz vom finanziel-
len und materiellen Gesichtspunkt aus
zur Verfugung steht, dann die Ka-
vallerie nicht von den vorgesehenen
24 Schwadronen gegebenentfalls auf
die Halfte zu reduzieren, sondern ge-
samthaft zu motorisieren sein wird. Bis
dahin konnen und mussen wir uns mit
dem behelfen, was wir besitzen, je-



	Arbeitstherapie - Nachfürsorge - Beschäftigung von Teilarbeitsfähigen

